Presserecht, Beschwerdeausschuß des Presserates     (Stand: 01.11.98/M8)





[Literatur zum Presserecht (für alle Bundesländer): Löffler, Presserecht, Kommentar, 4. Auflage 1997, 288,00 DM]





Falschberichterstattung in den Medien ist ein allen bekanntes Übel, gegen das allerdings gerichtlich nur bei persönlicher Betroffenheit im Wege der Gegendarstellung vorgegangen werden kann. Ist dies aber nicht möglich, kann man sich mit einer Eingabe an den





Deutschen Presserat, Beschwerdeausschuß, Gerhard-von-Are-Str. 8, 53111 Bonn





wenden. Der Deutsche Presserat ist eine standesübergreifende Organisation, der Aufgaben der Presse-Selbstkontrolle wahrnimmt. Der Beschwerdeausschuß ist mit 10 Mitgliedern, die je zur Hälfte verlegerisch bzw. journalistisch tätig sind, besetzt. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit.


Aufgaben des Deutschen Presserates sind gemäß § 9 der Satzung für den „Trägerverein des Deutschen Presserates e.V.“ unter anderem:





1. Mißstände im Pressewesen festzustellen und auf deren Beseitigung hinzuarbeiten,


2. Beschwerden über einzelne Zeitungen, Zeitschriften oder Pressedienste zu prüfen und in begründeten Fällen Mißbilligungen oder Rügen gemäß § 10 Abs. 2 der Beschwerdeordnung auszusprechen, ...





Weitere Kriterien für Beanstandungen ergeben sich aus dem Pressekodex in der Fassung vom 23. November 1994: 





1. Achtung vor der Wahrheit und wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse.


2. Zur Veröffentlichung bestimmte Nachrichten und Informationen in Wort und Bild sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Dokumente müssen sinngetreu wiedergegeben werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen.


3. Veröffentlichte Nachrichten oder Behauptungen, die sich nachträglich als falsch erweisen, hat das Publikationsorgan, das sie gebracht hat, unverzüglich von sich aus in angemessener Weise richtigzustellen. ...








Aus der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates:





§ 1 Abs. 1: Jedermann ist berechtigt, sich beim deutschen Presserat über Veröffentlichungen oder Vorgänge in der Deutschen Presse zu beschweren. ...


§ 4 Abs. 1: Die Beschwerde muß Schriftform haben. Sie muß einen Beschwerdegrund angeben und kann einen formulierten Antrag enthalten. Der Beschwerde soll eine entsprechende Veröffentlichung im Original oder in Ablichtung beigefügt werden. ...














Zusammenfassung:


1. Es sollten nur ernsthafte und gut begründete Beschwerden ohne Polemik eingereicht werden.


2. Beschwerden über Vorgänge, die länger als ein Jahr zurückliegen, nimmt der Presserat idR nicht mehr an.


3. Inwieweit derartige Beschwerden Erfolg bringen, bleibt abzuwarten. Aber es ist schon ein Teilerfolg, wenn gewisse Personen sich mit der Falschberichterstattung geistig auseinandersetzen müssen. Außerdem kann später niemand sagen: „Davon wußten wir nichts.“


4. Oft schreiben die Zeitungen nur aus falschen Quellen ab, so daß sie sich der Falschberichterstattung gar nicht bewußt sind. Durch eine Beschwerde beim Presserat werden sie derartigen Quellen in Zukunft kritischer gegenüberstehen.
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, informieren Sie sich über eine Fördermitgliedschaft im Arbeitskreis Recht !











Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











